
gestiegen, und damit sind auch die Grundlagen für die 
Sicherung der handwerklichen Existenz der Handwerks
meister erschüttert. Es steht fest, daß im Jahre 1949 
insgesamt 500 000 Gewerbebetriebe ruiniert worden sind. 
Vertreter des westdeutschen Handwerks haben uns an
läßlich einer Konferenz auf der Leipziger Frühjahrs
messe selber mitgeteilt, daß 20 Prozent der Handwerks
betriebe infolge des wirtschaftlichen Niedergangs zu
grunde gegangen sind. Das bedeutet, daß bei 900 000 
Handwerksbetrieben, die im Westen existieren, allein 
180 000 keine Existenzmöglichkeiten mehr haben. Damit 
ist also zweifellos festgestellt, daß bei uns in der Deut
schen Demokratischen Republik infolge der Entwicklung 
zu einer krisenfreien Wirtschaft die Existenz aller Hand
werksbetriebe gesichert und erhalten werden konnte 
und daß trotz aller Schwierigkeiten, denen wir gegen
überstanden, zum Beispiel in der Materialversorgung, 
bei uns kein einziger Handwerksbetrieb zum Erliegen 
kam, im Westen dagegen 180 000. Es ist für die Hand
werker eine einfache Schlußfolgerung, die sie daraus zie
hen können, nämlich die, daß zur Sicherung der Exi
stenz nicht die Materialfrage entscheidend ist, sondern 
ob eine richtige oder falsche Politik getrieben wird. Die 
Politik bei uns in der Deutschen Demokratischen Repu
blik hat dazu geführt, daß das Handwerk in seiner 
Existenz gesichert werden konnte.

Die einzelnen Maßnahmen der Regierung, die hier be
reits aufgeführt worden sind und die im Gesetz ihren 
Niederschlag finden, zum Beispiel die Regelung der 
Preisbildung im Handwerk, haben in der Vergangen
heit oft sehr schwierige und weitgehende Diskussionen 
ausgelöst. Aber die Handwerker verstanden nicht, daß 
alle diese Maßnahmen erst dann durchgeführt werden 
können, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen 
sind. Und die Voraussetzungen wurden geschaffen eben 
durch die Erfolge unseres Zwei] ahrplanes.

Eine rege Diskussion hat die Frage der Steuerver
pflichtungen des Handwerks ausgelöst. In vielen Fällen 
ist es vorgekommen, daß die Handwerksmeister infolge 
ihrer, ich will sagen, Ungeeignetheit, eine Buchführung 
zu machen, von den Steuerbehörden in einer Weise in 
Anspruch genommen wurden, die zum Teil über ihre 
Leistungsfähigkeit hinausgegangen ist. Ich glaube, daß 
durch die beabsichtigte Steuerreform, dadurch, daß die 
Leistungssteigerung zur Grundlage der Steuerleistung 
gemacht wird, daß vor allen Dingen nicht wie bisher der 
fleißige Handwerksmeister dadurch bestraft wird, daß er 
um so mehr Steuern zahlen muß, der fleißige Hand
werksmeister belohnt und prämiiert werden soll, genau 
wie das zutrifft meinetwegen auf den Bauern mit seinen 
freien Spitzen und auf den Arbeiter, der durch den 
Leistungslohn eine besondere Anerkennung, einen be
sonderen Verdienst für seine erhöhte Leistung hat. Das 
gleiche wird durch die Normativbesteuerung erreicht.

Ich möchte noch ein Wort zur Nachwuchsfrage sagen. 
Es ist klar, daß nach der bisherigen Entwicklung im 
Handwerk eine Überalterung, eine Vergreisung des 
Handwerks eintritt. Es gibt hier eine gewisse Kurzsich
tigkeit. Der Handwerker sieht nicht unmittelbar einen 
Vorteil in der Ausbildung eines Lehrlings, obwohl er 
sich darüber klar sein muß, daß er, wenn er nicht für 
den Nachwuchs sorgt, in absehbarer Zeit auch nicht 
mehr die Gesellen zur Verfügung haben wird, die er zur 
Ausübung seiner Tätigkeit und zur Erfüllung seiner 
Aufgaben benötigt. Es sind die verschiedensten Einwen
dungen von den Handwerkern gemacht worden: die 
hohen Lehrlingsentgelte, die Schulzeit, und der wesent
lichste Einwand war die Fortzahlung des Entgelts auf 
12 Wochen im Krankheitsfall. Wir sind der Meinung, 
daß die Regierung eine Änderung des Berufsausbil
dungsgesetzes, und zwar des § 14 vornehmen muß, wo
nach nicht mehr der Handwerksmeister einzustehen hat, 
sondern die Sozialversicherungsanstalt, an die der Hand

werksmeister für den Lehrling Beiträge zu zahlen hat. 
Jetzt ist es so, daß der Handwerksmeister zu dem Ent
gelt auch noch zusätzlich die Beiträge im Falle der 
Krankheit bezahlen muß. Die Handwerksmeister emp
finden das als eine Ungerechtigkeit, und die Regierung 
hat die Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen.

Aber es wird auch in vielen Fällen von dem Hand
werker das eigentliche Problem der Nachwuchsausbil
dung gar nicht erkannt. Es ist nach meinem Dafürhalten 
sogar ein wichtiges soziales Problem. Wer nämlich nicht 
einer geregelten Arbeit zugeführt wird, beginnt zu 
demoralisieren. Die Handwerksmeister werden, wenn 
sie sich jetzt nicht dazu verstehen, Lehrlinge auszubil
den und die jungen Menschen einer geregelten Arbeit 
zuzuführen, in absehbarer Zeit Gelder für die soziale 
Fürsorge bzw. für Zuchthäuser ausgeben müssen. Das 
ist nach meinem Dafürhalten auch die wichtigste Frage, 
die dem Handwerksmeister beigebracht werden muß.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Handwerk zu 
den Organisationen, vor allen Dingen zur FDJ und zum 
FDGB, in der Frage der Lehrlingsausbildung und der 
Berufswettbewerbe Beziehungen aufrechterhalten muß.
Es ist im Gesetz festgelegt und es war bisher Übung, 
daß die Vertreter des FDGB als die Vertreter der Ge
sellen in den Handwerksorganen Sitz und Stimme 
haben. Das soll durch das Gesetz auch auf die Genos
senschaften ausgedehnt werden. Die Einkaufs- und Lie
fergenossenschaften bilden die Grundlage, um die hand
werkliche Kapazität in die Gesamtwirtschaft einzuglie
dern, und die Gesellen haben daran ein nicht unbeträcht
liches Interesse. Aus diesem Grunde begrüßen wir es 
auch, daß im Gesetzentwurf vorgesehen ist, daß in den 
einzelnen Organen der Genossenschaften die Vertreter 
des FDGB ein Drittel der Vertreter ausmachen sollen.

Darüber hinaus sind die Handwerkskammern Ver- * 
tragspartner beim Abschluß von Tarifverträgen, die für 
ihre Gesellen und Gehilfen maßgeblich sind. Außerdem 
müssen für die Betriebe der kleinen Warenproduzenten 
Betriebsvereinbarungen auf der Grundlage bezirklicher 
oder regionaler Zusammenfassungen abgeschlossen 
werden. Zu all diesen Dingen erklären sich die Hand
werker bereit, in der großzügigsten Weise zur Entwick
lung der demokratischen Ordnung in unserem Staate 
beizutragen.

Ich möchte nicht schließen, ohne darauf hinzuweisen, 
daß auch das Handwerk sich in die Nationale Front ein
reiht, daß in zunehmendem Umfange die Einsicht wächst, 
daß ohne den Kampf in der Nationalen Front die Siche
rung der handwerklichen Existenz nicht gewährleistet 
ist. Erst aus diesem Kampf, aus dieser Zusammenfassung 
mit allen fortschrittlichen Kräften wird auch für das 
Handwerk die Sicherheit erwachsen, daß alles das, was 
es tut, nicht nur in seinem eigenen Interesse, sondern 
im Interesse des Volksganzen geschieht. Aus diesem 
Grunde erkläre ich für die Fraktion des FDGB, tier FDJ 
u. a. die Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Ich bin 
der Meinung — und gebe hier dieser Meinung Aus
druck —, daß das Handwerk bereit ist, alles zu tun, um 
nicht nur die Entwicklung der Deutschen Demokratischen 
Republik, sondern auch die an ihrer Spitze stehende 
Regierung mit allen Kräften zu unterstützen.

(Beifall)*

Präsident Dieckmann:
Für die Fraktion der Demokratischen Bauernpartei 

Deutschlands spricht nunmehr Herr Abgeordneter Rose.

Abg. Rose (DBD):
Meine Damen und Herren! Die grundsätzliche Bedeu

tung des Gesetzes zur Förderung des Handwerks haben 
Herr Staatssekretär Wunderlich und meine verehrten 
Vorredner bereits klar Umrissen und aufgezeigt. Wenn
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